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1. Instanz

Aktenzeichen S 11 An 5/94
Datum 23.10.1997

2. Instanz

Aktenzeichen L 13 RA 9/98
Datum 25.04.2001

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Regensburg vom
23. Oktober 1997 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist ein Anspruch auf Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit streitig.

Die am â�¦1948 geborene KlÃ¤gerin hat von 1962 bis 1965 den Beruf einer
Pharmakauffrau erlernt, war anschlieÃ�end als kaufmÃ¤nnische Angestellte und ab
01.01.1990 als Verwaltungsangestellte (Schreibkraft BAT VII) versicherungspflichtig
beschÃ¤ftigt. Seit MÃ¤rz 1990 ist sie arbeitsunfÃ¤hig erkrankt. Sie fÃ¼hrt ihre
Erkrankung auf toxische Einwirkungen von Formaldehyd am Arbeitsplatz zurÃ¼ck.
Ein Verfahren auf Anerkennung als Berufskrankheit ist noch anhÃ¤ngig. Am
04.05.1992 beantragte die KlÃ¤gerin die GewÃ¤hrung von Rente wegen Berufs-
bzw. ErwerbsunfÃ¤higkeit. Die Beklagte holte ein internistisches Gutachten vom
10.06.1992 ein, worin zusammenfassend ausgefÃ¼hrt wird, es sei eine
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Ã�berempfindlichkeit gegen Chemikalien anzunehmen, weshalb eine
BeschÃ¤ftigung nur an einem Arbeitsplatz in Frage komme, an dem keine
GefÃ¤hrdung durch Schadstoffe gegeben sei, die die Ã¼bliche zivilisatorische
Belastung Ã¼bersteige. Leichte kÃ¶rperliche Arbeiten kÃ¶nnten weiterhin
vollschichtig ausgeÃ¼bt werden, wozu auch eine BÃ¼rotÃ¤tigkeit gehÃ¶re. Mit
Bescheid vom 26.08. 1992 lehnte die Beklagte daraufhin den Rentenantrag der
KlÃ¤gerin ab. Die KlÃ¤gerin erhob hiergegen Widerspruch, in dem sie im
Wesentichen die QualitÃ¤t des Gutachtens und die Qualifikation des Gutachters
bemÃ¤ngelte. Die KlÃ¤gerin legte einen Ã¤rztlichen Bericht des Nervenarztes Dr.B
â�¦ vom 10.06.1993 vor, worin dieser sie vorlÃ¤ufig nicht fÃ¼r arbeitsfÃ¤hig hielt.
Dem Bericht lag ein psychologischer Untersuchungsbefund bei. Weiter legte die
KlÃ¤gerin umfangreiche Laborberichte vor sowie einen Befundbericht Ã¼ber eine
durchgefÃ¼hrte immunologische Systemanalyse von Dr.H â�¦, DÃ¼sseldorf. Die
Beklagte hielt ein neurologisch-psychiatrisches Fachgutachten fÃ¼r erforderlich,
wÃ¤hrend die KlÃ¤gerin auf den Bericht des Dr.B â�¦ verwies und weitere
Untersuchungen ablehnte. Nachdem die Beklagte die KlÃ¤gerin erneut auf die
Erforderlichkeit eines nervenÃ¤rztlichen Gutachtens hingewiesen hatte und die
KlÃ¤gerin zum Untersuchungstermin beim beauftragten Nervenarzt nicht erschien,
wies die Beklagte den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 08.12.1993 als
unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck.

Dagegen erhob die KlÃ¤gerin Klage beim Sozialgericht Bayreuth, das den
Rechtsstreit mit Beschluss vom 11.01.1994 an das Ã¶rtlich zustÃ¤ndige
Sozialgericht Regensburg verwies. Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte sie im Wesentlichen
aus, sie sei nicht mehr fÃ¤hig, den Beruf als Schreibkraft vollstÃ¤ndig auszuÃ¼ben.
Die KlÃ¤gerin legte eine Aufstellung von 27 behandelnden Ã�rzten und Kliniken vor,
Ã¤rztliche Befundberichte sowie ein arbeitsamtsÃ¤rztliches Gutachten des Dr.M â�¦,
worin sich dieser der Aussage im Befundbericht Dr.B â�¦ anschloss, dass die
KlÃ¤gerin einer konstanten Arbeitsleistung nicht mehr gewachsen sei. Das
Sozialgericht holte Befundberichte von behandelnden Ã�rzten der KlÃ¤gerin ein und
zog die Ergebnisse der Messungen am Arbeitsplatz der KlÃ¤gerin der Firma S â�¦
GmbH zum Verfahren bei. Der zunÃ¤chst mit der Begutachtung beauftragte
Neurologe und Psychiater Dr.Br â�¦ lehnte eine Begutachtung ab, da er sich fÃ¼r
befangen halte. Auch der Neurologe und Psychiater Dr.Ma â�¦ lehnte eine
Begutachtung der KlÃ¤gerin ab und verwies zur BegrÃ¼ndung auf einen mit der
KlÃ¤gerin gefÃ¼hrten Briefwechsel. Das Sozialgericht beauftragte daraufhin die
NervenÃ¤rztin Dr.Ki â�¦ mit der Untersuchung und Begutachtung der KlÃ¤gerin. Die
KlÃ¤gerin wandte sich an die Gutachterin und bat um schriftliche Mitteilung, ob
diese Ã¼ber fundierte Kenntnisse bezÃ¼glich der vorliegenden Intoxikation
verfÃ¼ge, Erfahrung in vergleichbaren FÃ¤llen habe sammeln kÃ¶nnen und sich
damit bereits gutachtlich auseinandergesetzt habe. Sie werde nach Erhalt der
schriftlichen BestÃ¤tigung den Gutachtenstermin mit einer Begleitperson zur
Protokollierung wahrnehmen. Dr.Ki â�¦ sah sich daraufhin auÃ�erstande, das
Gutachten zu erstellen. Die KlÃ¤gerin wies auf drei FachÃ¤rzte hin, die nach ihrer
Auffassung die Voraussetzungen fÃ¼r eine sachkundige Begutachtung erfÃ¼llten,
nÃ¤mlich die Neurologen und Psychiater Dr.Schw â�¦, Dr.L â�¦, Schl â�¦ und Dr.R
â�¦,. Die KlÃ¤gerin legte ferner ein Gutachten des Dermatologen und
Umweltmediziners Dr.MÃ¼ â�¦, Isny, vom 16.04.1996 vor, der im Wesentlichen eine

                               2 / 8



 

Multiple Chemical Sensitivity (MCS) diagnostizierte. Ferner legte die KlÃ¤gerin einen
Bericht Ã¼ber eine SPECT-Hirn-Szintigraphie vor. Weiter legte die KlÃ¤gerin ein
toxikologisches Fachgutachten vom 30.11.1996 des Prof.Dr.W â�¦ von der
UniversitÃ¤t Ulm, Abteilung Pharmakologie und Toxikologie vor, das dieser im
Auftrag der BundesausfÃ¼hrungsbehÃ¶rde fÃ¼r Unfallversicherung erstellt hatte.
Dieser kam im Wesentlichen zu der Feststellung, dass ein MCS-Syndrom vorliege,
das mit hoher Wahrscheinlichkeit durch die am Arbeitsplatz anwesenden
Schadstoffe erzeugt worden sei. Es lÃ¤gen mehrere SensibilisierungsstÃ¶rungen
vor. Das Sozialgericht beauftragte Prof. Dr.A â�¦ von der Neurologischen Klink der
Ludwig-Maximilians-UniversitÃ¤t M â�¦ mit der Untersuchung und Begutachtung der
KlÃ¤gerin. Die KlÃ¤gerin wandte sich auch an diesen Gutachter mit der Bitte, ihr
mitzuteilen, dass er Ã¼ber fundierte Kenntnisse bezÃ¼glich der bei ihr
vorliegenden Intoxikationen verfÃ¼ge. Nach weiterem Schriftwechsel mit dem
SachverstÃ¤ndigen und der Forderung der KlÃ¤gerin nach Nachweis der
entsprechenden Qualifikation und der Mitnahme einer Begleitperson zur
Protokollierung bei der Begutachtung hob das Sozialgericht den Gutachtensauftrag
an Prof.A â�¦ wieder auf. Im Verhandlungstermin vom 23.10.1997 beantragte die
KlÃ¤gerin gemÃ¤Ã� Â§ 109 SGG, ein Gutachten von Dr.R â�¦, Gladbeck, einzuholen.

Mit Urteil vom selben Tag hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen. Die KlÃ¤gerin
habe den Nachweis nicht erbracht, dass sie Anspruch auf GewÃ¤hrung von
Versichertenrente wegen Erwerbs- bzw. BerufsunfÃ¤higkeit habe. Das Gericht habe
versucht, den Sachverhalt von Amts wegen aufzuklÃ¤ren und vier Ã�rzte mit der
Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Keiner dieser AuftrÃ¤ge habe zu einem
Ergebnis gefÃ¼hrt. Die KlÃ¤gerin habe sich innerhalb der gesetzten Fristen auch
nicht bereit erklÃ¤rt, sich ohne Vorbedingung einer Begutachtung zu unterziehen.
Auch die Einholung eines Gutachtens nach Â§ 109 SGG sei nicht erforderlich. Es sei
nicht zulÃ¤ssig, die Sachverhaltsermittlung dadurch zu beeinflussen, dass die
Bereitschaft, sich untersuchen zu lassen, davon abhÃ¤ngig gemacht werde, dass
die Begutachtung durch einen von der KlÃ¤gerin bestimmten Gutachter
durchgefÃ¼hrt werde.

Dagegen richtet sich die Berufung der KlÃ¤gerin, mit der sie zunÃ¤chst die weitere
SachverhaltsaufklÃ¤rung durch Einholung eines neurologisch-psychiatrischen
Gutachtens begehrt. Nach Hinweis, dass eine Begutachtung von Amts wegen nur
ohne Vorbedingungen seitens der KlÃ¤gerin erfolge, erklÃ¤rte sich diese hierzu
bereit und legte zahlreiche Unterlagen bezÃ¼glich der bei ihr vorliegenden
verminderten EntgiftungsfÃ¤higkeit vor. Der Senat holte ein Gutachten des
Neurologen und Psychiaters Dr.Schm â�¦ vom 01.07.1999 ein. Dieser fÃ¼hrte
zusammenfassend aus, bei der KlÃ¤gerin liege seit Antragstellung eine
idiopathische umweltbezogene UnvertrÃ¤glichkeit vor. Sie kÃ¶nne noch leichte,
kÃ¶rperlich nicht anstrengende TÃ¤tigkeiten unter den Ã¼blichen Bedingungen
eines ArbeitsverhÃ¤ltnisses vollschichtig verrichten. Das Heben und Tragen von
schweren und mittelschweren Lasten sei nicht mehr mÃ¶glich. Es seien nur
Arbeiten in ausreichend belÃ¼fteten RÃ¤umen bzw. im Freien mÃ¶glich. Arbeiten
unter Zeit- und Termindruck sollten nicht mehr ausgeÃ¼bt werden, auch eine
erhebliche LÃ¤rmbelÃ¤stigung sollte vermieden werden. Die KlÃ¤gerin kÃ¶nne sich
noch auf andere als die bisher ausgeÃ¼bten ErwerbstÃ¤tigkeiten umstellen. Eine
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ergÃ¤nzende testpsychologische Untersuchung sowie ein fachinternistisches
Gutachten wÃ¼rden fÃ¼r erforderlich gehalten.

Die KlÃ¤gerin erklÃ¤rte sich mit diesem Gutachten nicht einverstanden und legte
erneut eine Aufstellung Ã¼ber vorliegende Ã¤rztliche Befundberichte vor. Der Senat
holte ein Gutachten des Internisten, Arztes fÃ¼r Lungen- und Bronchialheilkunde
und Umweltmediziners Dr.Le â�¦ vom 26.11.1999 ein. Dieser stellte folgende
GesundheitsstÃ¶rungen fest:

1. Asthma bronchiale Schweregrad III (ohne Therapie) mit kaum reversibler
obstruktiver VentilationsstÃ¶rung und LungenÃ¼berblÃ¤hung
2. Leucozytose ungeklÃ¤rter Ã�tiologie
3. HyperlipoproteinÃ¤mie
4. Typ I-Allergie gegenÃ¼ber Latex, Isaocyanatallergie TDI mÃ¶glich
5. Verdacht auf idiopathisch umweltbezogene UnvertrÃ¤glichkeiten
6. Verdacht auf Kontaktekzem bei Typ IV-Sensibilisierung auf Chlor, Nickel u.a.

Die KlÃ¤gerin kÃ¶nne noch leichte und kÃ¶rperlich nicht belastende TÃ¤tigkeiten
unter den Ã¼blichen Bedingungen eines ArbeitsverhÃ¤ltnisses vollschichtig
verrichten. Arbeiten Ã¼berwiegend im Sitzen, ohne Heben und Tragen von Lasten
Ã¼ber 10 kg, in gut gelÃ¼fteten RÃ¤umen ohne Einfluss von Rauch, Staub,
chemischen Gasen und DÃ¤mpfen, ohne Einfluss von KÃ¤lte, NÃ¤sse und
Ã¼bermÃ¤Ã�ig feuchter Luft seien mÃ¶glich. Arbeiten in Nacht- und
Wechselschicht oder im Akkord, d.h. unter Zeitdruck, seien ebenso auszuschlieÃ�en
wie Arbeiten unter LÃ¤rmbelastung.

Die KlÃ¤gerin kritisierte das Gutachten in vielen Einzelpunkten und Ã¼berreichte
erneut eine Auflistung der ihr vorliegenden Befundberichte und Gutachten. Ihr sei
aufgrund der festgestellten LeistungseinschrÃ¤nkungen der Arbeitsmarkt praktisch
verschlossen.

Die Beklagte vertrat die Auffassung, ein Ã¼blicher BÃ¼roarbeitsplatz mit im
"hausfraulichen" Sinne sauberer Luft, an dem es nicht merklich rieche und an dem
der Nichtraucherschutz gewÃ¤hrleistet sei, erfÃ¼lle die Anforderungen, wie im
Gutachten beschrieben.

Der Senat holte eine ergÃ¤nzende nervenÃ¤rztliche Stellungnahme des Dr.Schm
â�¦ ein, die dieser nach Einholung eines psychologischen Zusatzgutachtens des
Dipl.Psych. Erik Pf â�¦ fertigte. Der SachverstÃ¤ndige fÃ¼hrte zusammenfassend
aus, bei der KlÃ¤gerin liege weiter eine leichte kognitive BeeintrÃ¤chtigung im
Sinne einer Verminderung des KonzentrationsvermÃ¶gens und der visuellen
MerkfÃ¤higkeit vor. Sie kÃ¶nne noch leichte, kÃ¶rperlich nicht anstrengende
TÃ¤tigkeiten unter den Ã¼blichen Bedingungen eines ArbeitsverhÃ¤ltnisses
vollschichtig verrichten.

Die KlÃ¤gerin Ã¼bermittelte erneut eine Anzahl von Unterlagen, erklÃ¤rte sich mit
dem Gutachten nicht einverstanden und legte eine Kopie eines von Prof.Dr.H â�¦ in
einer Unfallversicherungsstreitsache am 07.05.2000 erstellten Gutachtens vor.
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Dieser kam zur Feststellung des Krankheitsbildes des chronischen
ErschÃ¶pfungssyndroms und fÃ¼hrte aus es handle sich um eine Berufskrankheit,
die eine MdE von 50 % bedinge.

Der Senat holte eine abschlieÃ�ende ergÃ¤nzende Stellungnahme des Dr.Le â�¦
vom 11.12.2000 ein, der nach Auswertung der weiteren Ã¤rztlichen Unterlagen und
der Stellungnahmen der KlÃ¤gerin ausfÃ¼hrte, er kÃ¶nne seiner damaligen
Beurteilung nichts hinzufÃ¼gen, zu einer RÃ¼cknahme seiner Beurteilung oder
Ã�nderung sehe er keinen Anlass.

Die KlÃ¤gerin kritisierte auch dieses Gutachten ausfÃ¼hrlich und legte
Befundberichte der behandelnden OrthopÃ¤den vor, wonach sie an einer Distorsion
der GroÃ�zehe links erkrankt sei. In der Folge sei die Diagnose eines Morbus Sudek
gestellt. Die Beklagte fÃ¼hlt sich dagegen durch Dr.Le â�¦ in ihrer bisherigen
Rechtsauffassung bestÃ¤tigt und verweist darauf, dass sich aufgrund der Distorsion
der GroÃ�zehe eine lÃ¤nger dauernde LeistungseinbuÃ�e nicht ableiten lasse.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Regensburg vom 23.10.1997 aufzuheben und die
Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 26.08.1992 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 08.12.1993 zu verurteilen, ihr ab Antragstellung
Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit, hilfsweise BerufsunfÃ¤higkeit zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt.

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes wird auf den Inhalt der beigezogenen
Verwaltungsakte der Beklagten sowie der Gerichtsakten beider RechtszÃ¼ge Bezug
genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die von der KlÃ¤gerin form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist gemÃ¤Ã� den 
Â§Â§ 143, 151 Sozialgerichtsgesetz (SGG) zulÃ¤ssig, jedoch sachlich unbegrÃ¼ndet.

Die KlÃ¤gerin hat keinen Anspruch auf Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit, da sie sowohl im zuletzt ausgeÃ¼bten Beruf einer BÃ¼ro- bzw.
Verwaltungsangestellten als auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vollschichtig
erwerbstÃ¤tig sein kann.

Da der Rentenantrag im Mai 1992 gestellt wurde und die RentengewÃ¤hrung ab
Antragstellung begehrt wird, ist die Rechtslage gemÃ¤Ã� Â§ 300 Abs.1 und 2
Sozialgesetzbuch VI (SGB VI) nach den Â§Â§ 43, 44 SGB VI in der vom 01.01.1992
bis 31.12.2000 geltenden Fassung zu beurteilen.

Die KlÃ¤gerin ist nicht wenigstens berufsunfÃ¤hig im Sinne der Begriffsbestimmung
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des Â§ 43 Abs.2 SGB VI, da ihre ErwerbsfÃ¤higkeit nicht wegen Krankheit oder
Behinderung auf weniger als die HÃ¤lfte derjenigen von kÃ¶rperlich, geistig und
seelisch gesunden Versicherten mit Ã¤hnlicher Ausbildung und gleichwertigen
Kenntnissen und FÃ¤higkeiten gesunken ist. Erst recht sind damit die strengeren
Voraussetzungen der Annahme von ErwerbsunfÃ¤higkeit im Sinne von Â§ 44 Abs.2
SGB VI nicht erfÃ¼llt.

Dies ergibt sich zur Ã�berzeugung des Senats im Wesentlichen aus den Gutachten
der gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen, des Neurologen und Psychiaters Dr.Schm â�¦
nebst Zusatzgutachten des Psychologen Pf â�¦ und des Internisten, Pneumologen
und Umweltmediziners Dr.Le â�¦ sowie aus deren ergÃ¤nzenden gutachterlichen
Stellungnahmen. Die Gutachter sind dem Senat als besonders erfahrene
SachverstÃ¤ndige bekannt. Sie haben die KlÃ¤gerin grÃ¼ndlich untersucht und alle
fÃ¼r erforderlich gehaltenen technischen Zusatzuntersuchungen veranlasst. Die
Gutachter haben das umfangreiche Vorbefundmaterial sorgfÃ¤ltig ausgewertet,
soweit sich hieraus RÃ¼ckschlÃ¼sse auf das berufliche LeistungsvermÃ¶gen der
KlÃ¤gerin ziehen lassen. Nach Auseinandersetzung mit den Vorbefunden und dem
Ergebnis der eigenen Untersuchungen haben sie schlÃ¼ssig die fÃ¼r das
LeistungsvermÃ¶gen maÃ�geblichen Diagnosen gestellt und hieraus
nachvollziehbar die Auswirkungen auf das berufliche LeistungsvermÃ¶gen der
KlÃ¤gerin dargestellt. Die von Dr.Schm â�¦ fÃ¼r erforderlich gehaltene
testpsychologische und internistische Begutachtung wurde durchgefÃ¼hrt und das
Ergebnis vom SachverstÃ¤ndigen in einer ergÃ¤nzenden gutachterlichen
Stellungnahme in seine Leistungsbeurteilung einbezogen. Dabei hatte der
SachverstÃ¤ndige auch Gelegenheit, auf die Stellungnahmen der Beteiligten zu
seinem Gutachten vom 01.07.1999 einzugehen, ohne dass sich hieraus eine
Ã�nderung seiner Leistungsbeurteilung ergab. Auch Dr.Le â�¦ hat zu den
EinwÃ¤nden der KlÃ¤gerin gegen sein Gutachten nochmals eingehend Stellung
genommen, wobei ihm auch das in der Unfallversicherungsstreitsache eingeholte
Gutachten des Prof.Dr.H â�¦ vom 07.05.2000 vorlag. Eine Ã�nderung der
Leistungsbeurteilung ergab sich auch hieraus nicht.

Soweit die KlÃ¤gerin auch gegen den Inhalt der ergÃ¤nzenden gutachterlichen
Stellungnahmen EinwÃ¤nde erhebt, vermÃ¶gen diese nicht zu Ã¼berzeugen, zumal
sie im Wesentlichen ihre bisherigen Vorbehalte wiederholt. Einen zunÃ¤chst
gestellten Antrag nach Â§ 109 SGG hat die KlÃ¤gerin wieder zurÃ¼ckgenommen.

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist davon auszugehen, dass die KlÃ¤gerin
in ihrer beruflichen LeistungsfÃ¤higkeit im Wesentlichen durch ein Asthma
bronchiale, eine Leukocythose, eine HyperlipoproteinÃ¤mie, eine Allergie
gegenÃ¼ber Latex und eine idiopathisch umweltbezogene UnvertrÃ¤glichkeit
beeintrÃ¤chtigt wird. Es besteht ferner eine leiche kognitive BeeintrÃ¤chtigung
sowie der Verdacht auf ein Kontaktekzem auf Chlor, Nickel und anderes. Die vom
behandelnden OrthopÃ¤den bestÃ¤tigte Distorsion der GroÃ�zehe des linken
FuÃ�es und in der Folge die Diagnose eines Morbus Sudek bedingen keine dauernde
und bedeutsame Leistungsminderung. Die von den SachverstÃ¤ndigen
beschriebenen GesundheitsstÃ¶rungen beeintrÃ¤chtigen die KlÃ¤gerin in ihrer
beruflichen LeistungsfÃ¤higkeit insofern, als sie nur mehr leichte, kÃ¶rperlich nicht
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anstrengende TÃ¤tigkeiten verrichten kann. Damit scheiden Arbeiten mit Heben
und Tragen schwerer und mittelschwerer Lasten aus. Arbeiten in Nacht- und
Wechselschicht oder im Akkord, d.h. unter Zeitdruck sind ebenso wenig mÃ¶glich
wie Arbeiten unter LÃ¤rmbelÃ¤stigung. Die TÃ¤tigkeiten sollten Ã¼berwiegend im
Sitzen zu verrichten sein und in ausreichend gelÃ¼fteten RÃ¤umen ohne Einfluss
von Rauch, Staub, chemischen Gasen und DÃ¤mpfen, ohne Einfluss von KÃ¤lte,
NÃ¤sse und Ã¼bermÃ¤Ã�ig feuchter Luft.

Unter Beachtung dieser qualitativen LeistungseinschrÃ¤nkungen ist die KlÃ¤gerin
noch in der Lage, unter den Ã¼blichen Bedingungen eines ArbeitsverhÃ¤ltnisses
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vollschichtig erwerbstÃ¤tig zu sein.

Soweit die KlÃ¤gerin darauf verweist, es seien nicht alle GesundheitsstÃ¶rungen
berÃ¼cksichtigt bzw. in ihrer Auswirkung auf die berufliche LeistungsfÃ¤higkeit
falsch beurteilt, ist auf die Fachkompetenz der gehÃ¶rten SachverstÃ¤ndigen zu
verweisen, die alle nachgewiesenen und bedeutsamen Diagnosen aufgefÃ¼hrt und
ihre Auswirkung auf die berufliche LeistungsfÃ¤higkeit dargestellt haben.
Insbesondere wird die wohl im Vordergrund stehende Multiple Chemische
SensitivitÃ¤t von der Diagnose "idiopathische umweltbezogene UnvertrÃ¤glichkeit"
umfasst und bedeutet nicht zwangslÃ¤ufig, dass eine entscheidende quantitative
EinschrÃ¤nkung der beruflichen LeistungsfÃ¤higkeit besteht. Auch das
diagnostizierte Asthma bronchiale bedeutet zwar eine EinschrÃ¤nkung der
LeistungsfÃ¤higkeit, nicht jedoch in zeitlicher Hinsicht. Die Feststellung im
vorgelegten Gutachten des Prof. Dr.H â�¦, dass eine Minderung der
ErwerbsfÃ¤higkeit von 50 v.H. bestehe, lÃ¤sst keine RÃ¼ckschlÃ¼sse auf das
AusmaÃ� der zeitlichen Belastbarkeit der KlÃ¤gerin zu.

Die von den gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen beschriebenen qualitativen
LeistungseinschrÃ¤nkungen sind nicht so gravierend, dass eine
auÃ�ergewÃ¶hnliche Summierung von FunktionseinschrÃ¤nkungen festzustellen
wÃ¤re. Auch eine schwere spezifische LeistungseinschrÃ¤nkung liegt nicht vor,
wobei selbst die Annahme solcher LeistungsbeeintrÃ¤chtigungen lediglich zur
Benennungspflicht einer konkreten TÃ¤tigkeit fÃ¼hrt, nicht aber in jedem Fall zur
Annahme von Berufs- bzw. ErwerbsunfÃ¤higkeit (vgl. z.B. BSG in SozR 3-2600 Nr.17
zu Â§ 43).

Eine solche TÃ¤tigkeit, die die KlÃ¤gerin unter BerÃ¼cksichtigung der
beschriebenen LeistungseinschrÃ¤nkungen noch verrichten kann, stellt die zuletzt
ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit einer kaufmÃ¤nnischen Angestellten im BÃ¼ro bzw. einer
Verwaltungsangestellten im Schreibdienst dar. Wenn auch die toxischen
Belastungen am letzten Arbeitsplatz unzumutbar gewesen sein sollten, verweisen
die Beklagte und auch der SachverstÃ¤ndige Dr.Le â�¦ zu Recht ausdrÃ¼cklich
darauf, dass die KlÃ¤gerin unter normalen Arbeitsbedingungen am Arbeitsplatz
nicht stÃ¤rker gefÃ¤hrdet ist, als im Bereich des Alltagslebens. Ein Ã¼blicher
BÃ¼roarbeitsplatz, an dem es nicht merklich riecht und an dem der
Nichtraucherschutz gewÃ¤hrleistet ist, erfÃ¼llt die Anforderungen, unter denen die
KlÃ¤gerin noch vollschichtig erwerbstÃ¤tig sein kann. Auch die gerichtlichen
SachverstÃ¤ndigen haben betont, dass die KlÃ¤gerin trotz der beschriebenen
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qualitativen EinschrÃ¤nkungen unter den Ã¼blichen Bedingungen eines
ArbeitsverhÃ¤ltnisses arbeiten kann, d.h. ein besonders auf die KlÃ¤gerin
zugeschnittener Arbeitsplatz nicht zur VerfÃ¼gung stehen muss.

Da die KlÃ¤gerin somit ihre letzte berufliche TÃ¤tigkeit â�� wenn auch
mÃ¶glicherweise an einem anderen Arbeitsplatz â�� weiterhin verrichten kann, liegt
BerufsunfÃ¤higkeit im Sinne des Â§ 43 SGB VI nicht vor. Erst recht ist damit
ErwerbsunfÃ¤higkeit im Sinne von Â§ 44 SGB VI nicht gegeben.

Die Berufung der KlÃ¤gerin kann nach alldem keinen Erfolg haben, weshalb sie als
unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ckzuweisen ist.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde, gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs.2 SGG die Revision zuzulassen, liegen nicht vor.

Erstellt am: 04.10.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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